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35. Tagung lag dem Rechtsausschuß nun ein Bericht vor, in 
dem Aktivitäten von UN-Organen hinsichtlich rechtlicher 
Fragen einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung 
dargestellt werden.22

Die Entwicklungsländer gingen in ihren Stellungnahmen 
im Rechtsausschuß davon aus, daß bereits in einer Viel
zahl von Resolutionen und Deklarationen, die in der Ver
gangenheit von der UNO zu wirtschaftspolitischen Fragen 
verabschiedet worden waren, rechtlich verbindliche Nor
men und Prinzipien enthalten seien. Als Quellen für be
stehende und sich entwickelnde Prinzipien und Normen 
des Völkerrechts hinsichtlich der neuen internationalen 
Wirtschaftsordnung werden in einem Resolutionsentwurf 
u. a. genannt: die Deklaration über die Prinzipien des Völ
kerrechts (1970), die Deklaration und das Aktionsprogramm 
über die Schaffung einer neuen internationalen Wirt
schaftsordnung (VI. und VII. UN-Sondertagung), die Charta 
der ökonomischen Rechte und Pflichten der Staaten (1974), 
die Schlußakte aller UNCTAD-Konferenzen sowie Dekla
rationen aller ÜN-Konferenzen betreffend die neue inter
nationale Wirtschaftsordnung.24

Die sozialistischen Staaten, die prinzipiell für die Schaf
fung einer neuen demokratischen Weltwirtschaftsordnung 
eintreten, haben in der Debatte insbesondere auf den engen 
Zusammenhang zwischen der Sicherung des Friedens, der 
Abrüstung sowie der Fortsetzung der Entspannung auf der 
einen Seite und der Umgestaltung der gesamten Struktur 
der Weltwirtschaftsbeziehungen entsprechend den Prinzi
pien der Gleichberechtigung und Gerechtigkeit auf der an
deren Seite hingewiesen. So erklärte der Minister für Aus
wärtige Angelegenheiten der DDR vor dem Plenum der 
UN-Vollversammlung: „Zur weltweiten Durchsetzung der 
Prinzipien der friedlichen Koexistenz gehört die demokra
tische Umgestaltung der internationalen Wirtschaftsbezie
hungen. Gerade die 60er und 70er Jahre bestätigen, daß 
internationale politische Krisen häufig dann und dort ent
stehen und sich verschärfen, wo den Staaten das Recht auf 
gleichberechtigte Wirtschaftsbeziehungen und die volle 
Souveränität über ihre natürlichen Reichtümer versagt 
wird.“25

Dem von Entwicklungsländern vorgelegten Resolutions
entwurf, der insbesondere das UN-Institut für Ausbildung 
und Forschung (UNITAR) beauftragt, eine Liste von be
stehenden und sich entwickelnden Prinzipien und Nor
men des Völkerrechts zur neuen internationalen Wirt
schaftsordnung zusammenzustellen und auf der Grundlage 
dieser Aufstellung und von Stellungnahmen der Staaten 
eine Studie zur Problematik anzufertigen, stimmten die 
sozialistischen Staaten zu.

Im Zusammenhang mit der Annahme der Resolu
tion 35/166 vom 15. Dezember 1980, die von den imperia
listischen Staaten u. a. mit der Begründung abgelehnt 
wurde, daß jegliche praktischen Schritte hinsichtlich der 
Ausarbeitung rechtlich verbindlicher Dokumente zu einer 
solch brisanten politischen Problematik voreilig und un
produktiv seien, gab der Vertreter der DDR eine Erklä
rung im Namen sozialistischer Staaten ab. Er betonte 
darin die positive Haltung der sozialistischen Staaten hin
sichtlich der Umgestaltung der internationalen Wirt
schaftsbeziehungen auf gleichberechtigter und demokrati
scher Grundlage, wies aber zugleich darauf hin, daß die in 
der Resolution aufgeführten o. g. Dokumente lediglich 
Empfehlungscharakter tragen. „Die Frage, ob diese progres
siven Empfehlungen die Grundlage von verbindlichen 
Rechtsnormen sein werden, sollte durch eine sorgfältige 
und umfangreiche Analyse der praktischen Anwendung der 
zuvor genannten Empfehlungen entschieden werden. Diese 
Analyse sollte umfassenden Charakter tragen und die Viel
falt der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Staa
ten sowie die Position der sozialistischen Staaten gebüh
rend berücksichtigen, die sie im Zusammenhang mit der 
Annahme der genannten Dokumente erklärt haben.“26

Die Resolution wurde im Plenum der UN-Vollver

sammlung mit 119 gegen 6 Stimmen und bei 16 Enthaltun
gen angenommen. Die Gegenstimmen und Stimmenthal
tungen der imperialistischen Staaten verdeutlichen erneut 
den starken Widerstand, den sie der Umgestaltung der 
internationalen Wirtschaftsbeziehungen auf gerechter und 
demokratischer Basis entgegensetzen.

Insgesamt ist es trotz der destruktiven Haltung der impe
rialistischen Staaten, die die Arbeit zur Konfrontation nut
zen wollten und wenig Interesse an der progressiven Ent
wicklung des Völkerrechts haben, im Rechtsausschuß ge
lungen, positive Ergebnisse zu erzielen.
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Neuerscheinungen im Staatsverlag der DDR
Als anregende Literatur zur Auswertung und schöpferi
schen Umsetzung der Beschlüsse des X. Parteitages der SED 
wird empfohlen:
Einheit der Arbeiterklasse und ideologischer Kampf
Monographie eines internationalen Wissenschaftlerkollektivs 
271 Seiten; EVP (DDR) : 13 M
Demokratie — Entwicklungsgesetz des sozialistischen Staates
Institut für Theorie des Staates und des Rechts der Akademie der 
Wissenschaften der DDR und Institut für Staat und Recht der Aka
demie der Wissenschaften der UdSSR
189 Seiten; EVP (DDR) : 8,20 M
Staatliche Leitung bei der Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft
Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR 
253 seiten; EVP (DDR): 12 M
Staatliche Leitung und Planung im Territorium
Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR 
251 seiten; EVP (DDR) : 10,50 M


